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§ 26 Bgld. BauG Mangelhafte und
nichtgenehmigte Bauführung

 Bgld. BauG - Burgenländisches Baugesetz 1997

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.01.2026

(1) Werden bei einer Überprüfung Mängel festgestellt, hat die Baubehörde deren Behebung innerhalb angemessener

Frist anzuordnen. Werden die Mängel innerhalb dieser Frist nicht behoben, hat die Baubehörde die Herstellung des

vorschriftsmäßigen und konsensgemäßen Zustandes oder die teilweise oder gänzliche Beseitigung des Baues zu

verfügen.

(2) Wird ein bewilligungsp6ichtiges Bauvorhaben ohne Baubewilligung ausgeführt oder im Zuge der Bauausführung

vom Inhalt der Baubewilligung wesentlich abgegangen, hat die Baubehörde die Einstellung der Arbeiten schriftlich zu

verfügen und den Bauwerber, sofern dieser über das Objekt nicht mehr verfügungsberechtigt ist, den Eigentümer

aufzufordern, binnen vier Wochen um nachträgliche Baubewilligung anzusuchen. Kommt der Bescheidadressat dieser

Au=orderung innerhalb der Frist nicht nach oder wird die Baubewilligung nicht erteilt, hat die Baubehörde die

Herstellung des rechtmäßigen Zustandes zu verfügen.

(3) Die Au=orderung um nachträgliche Baubewilligung anzusuchen hat nicht zu ergehen, wenn einer nachträglichen

Bewilligung von vornherein rechtliche Hindernisse entgegenstehen. Dies betri=t insbesondere den Fall, dass das

betro=ene Bauvorhaben aufgrund der geltenden Flächenwidmung jedenfalls unzulässig ist. In diesen Fällen ist sofort

die Herstellung des rechtmäßigen Zustandes zu verfügen. Ist die Behebung eines solchen rechtlichen Hindernisses

absehbar, kann die Behörde auch einen bedingten Wiederherstellungsauftrag erlassen.

(4) Ein Bescheid betre=end die Herstellung des gesetzmäßigen Zustands wird trotz Anhängigkeit eines Ansuchens um

Erteilung einer nachträglichen Baubewilligung vollstreckbar, wenn hinsichtlich des verfahrensgegenständlichen

Objektes bereits zweimal nachträgliche Baubewilligungen beantragt und verweigert wurden.
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